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OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN

FESEHLU$S

In der S@fisacha

gegeR

w 6 g e n VerstoßesgegendasPflichtversicherungsgeseE

hat der 1. Sfaftenat d* Oberlandesgerichts Frankfurt am Main auf die Revision des

Angekfagten g6gen das Urteildes Amtsgerichts Gießen - Stratrichter - vom 26.3.2012

durch den VorsiEenden Richteram Oberlandesgericht Dr. Nesselrodt, den Richter am

Oberlandesgericht Kelter und den Richter am l-andgericht (abg.) Schneider

am 09.10.2013

beschlossen:

Das angefochtEne Urteilwird mit den zugrundeliegenden Feststellungen aufge-

hoben.

Die Sache wird zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch tlber die

Kosten der Revision, an eine andere Abteilung des Amtsgerichts Gießen -
Sfiafrichter - zurtlckverwiesen.
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Das Amtsgaricht Gießen hat den Angektagrten wagen Verstoßes gegen das pflicirtver-

sicherungsgesets zu einer Geldetrafe von 80 TagessäEen zu je 10,- Euro verurteilL

Qelen di*es Urteil richtet sich dle form- und ftistgerecht eingelegte Sprungrevieion

des Angeklagten, mit welcher cr die VerleEung materiellen und formellen Redrts rllgrl
Sie ftlhrt mit der $achrtlge zur Aufrrebung des Urteils, so dass es auf die erhobsnen

Verfahrensfllgen nicht rnehr ankommt.

!t.

Zur Sache hat das Amßgeriehtfulgende Feetstellungen getroffen:

"Der Angeklagte suehte am '10.08.2011 die Zulassungsbehüde Baahweg g in
Gleßen auf.

Anrehliaßend fuhr er mit dam Pl<w Qpet Veffia, anttichoE Kennzaiehen

i, gegen 15.0A Uhr vam Parkplatz der Zulassungsbehörde" Des Fahneug
war soit den 04.03.2011 außer Botieb gesrltr, Elno llaftpftictrtvetslcherung für
dieses Fahrzaug bestand nidü, was der Angekragte auch wrrcsfe.o

Zur Beweiswttrdigung hat das Ambgericht fotgendes ausgeftihrt:

' 
"Der Angektagte ließ sich in dar flauptverhandlung nicht zur Sachie ein.

Im atlseitigen Einverständnis wuüa auszugsweise das Schreiäen otes Ange
klagten an Palizeiaberkonmissar Rishter vom zL.ii.zaii, Bt. 14 d. A., auf das

fuzug genomn en wird, vadesen.

Dartn räumta der Angektagte ei4 dass die Nummemschllder t

mehr gütfrg seien. Er behauptete in dem schrciben jadach, er sei am Tafrag

nicht in Gießen gewesen und ein Bakannter habe das Auto damats ganuffi.

,.nicttt
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Diese gegenüber der Polizei geäußeften Schubbehauptungen sind jedodt wi-

derlegt.

Die Fahrcreigenschaft des Angeklagten am Tattag sfehf auf Grund der glaub-

haften uneidlichen Aussage der Zeugin

Dlesa sagfe aus, srb habe den Angeklagten von der Zulassungshehörde wegr

fahren gesehen.

Zudem sagüe sie aus, die Zalassungshehörde haba den danaligen Halter dds

in Rede stchenden Pl*v angeschrieben. AIs ihnen darauffiin keine Deckungv

kafte tlbersandt warden sei, hätten sie noch einmatr geschrleben und dey Hal-

ter einan Ercahse;hein ausgresfelff Am Tattag sei ihr.aufgefal/e4 dass *, fu-
geklagte mit ainem entstempaltan Kennzeichen gefahren se* Sie habe anhand

des Kennzeichens tlberyrtlft, ob das Fakrceug zugelassan ser, wasJodoch nicttt

der Fall gewesen sei.

tuff Gntnd dessen und dar Angaben des Angeklägten staht zur übezeugung

des Garichts auch fes$ dass der Angoktagtc vom fehtanden \lercicherungs-

sehu? wussfe."

ilt"

Die Revision des Angeklagten ist begrtrndet.

Ee.bestehen bereits durehgreifende Bedenken gegen die Beweisw{irdigung irn ange-

fochtenen Urteil, soweit sie die Feststellung betffi, eine Flaftpflicfitversieherung fltr

das vorn Angeklagten gestguerte Fahzeug habe nieht besbnden. Zwar untediqt dib

tsereiswtlrdigung des Tatrichters nur einer eingeschränkten Prtifung dee Revisionsge-

richts, sie darf nur auf rechtliche Fehler tiberprüft werden (Meyer€oßner, SIPO, 56.

Aufl., S 337 Rdnr. 26). Rechtstehlerhaft ist die Bewoiswtlrdlgung insbesonderet wenn

sie in sich widersprtlchlich, lückenhaft oder unklar ist oder gegen Denkgesetze oder
gesicherte Erfahrungssätre verstößt (vgl. senat, Bwcfil. v. 07.09.2005, Az.: 1 ss
401104 u. v. 30.08"2005, k; 1 Ss 385/M; Meyer-Goßner a. a. q., S 337

Rdnr. 27 m.w.$t.)
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Die Beweiswtlndigung des Amtsgerichte ist !ückenhaft, da sie keine tragende Begrun-
dung ftlr die Feststellung liefert, eine Haftpflidrtversicherung für das vonn Angeklagten
geffhrte Fahrzeug habe nicht bestanden.

Nähere Ausftlhrungen dazu, worauf diese Feetstellung beruht, finden eieh in der Be-
welswtlrdigung nieht. todiglich das Wissen des Angeklagiten um angeblichen nieht
bestehenden Versieherungssehutz wlnd unter Bezugnahrna auf eün Sctrreiben des An-
geklagücp an einen Polizeioberksmmissar vom 25.10.20f 1 eowic die Angaben
der Zeugin . :egrtlndet. Die hieraus gewonn€nen Erkenntnisse verhalten sich
ausweislich des mitgeteilten Beweisergebnisses indes in keiner Weise zur Frage des
Bestehens oinec ü-laftpflichtversieherungsvertrages ftr das vom Angeklagüen gsteu-

1p . erte Fahueug.

Ausweisllch des insowelt elndeutlgen Wortlauts des g 6 Abe. 1 pflVG knupft die Slraf-
barkeit an das Bestehen eines Fiaffiiehtuersicherungsvertrages als solchem an (vgl.
aucfi tsayerlsctres oberstes Landesgericht, urt. v. 21.05.1993, 1 st RR 1g/g3). Aue
denr Gesarnkusammenhang der Urteilsfeststellungen ergibt sich, dass in der Veryan-
genheit das Fahzeug zum Straßenverkehrzugelassen war. Da eine solche Zulaesung
nur auf Antrag erteilt Mrd, wenn dae Fahueug elnern genetrmigten Typ entspricht o-
der eine Einzelgenehmigung erteilt ist und eine dem Pflichtyersieherungsges@E ent-
spreehemde Kraftfahrzcughaftpfliehtversieherung besteht (g 3 Abs. 1 S. A F1t),ergibt
sich im Unnkehrsehluss, dass in der Vergangcnheit ein Haftpfiichfuersieherungsvertrag

frr dEs Fahzeug bestanden haben muss; abrrveichendes wird jedenfalls nieht festge-
stellt. Eine Strafuarkeit genräß $ 6 Abs. I PfIVG eeä aber voraus, daes ein Versiche-
'rungsv.ertrag entweder nicfrt abgeechlossen oder durch Kündigung, R{icktritt, Anfech-
tung oder ün anderer Waise adgelöst worden ist; irn Falle der Vertragsaufiösung nnuss

das lJrteit die Tatsachenfeststellungen, aus denen sich die trünksamkoit der Vertrags-
auflösung ergibt (vg!. KG Berlin, Beschl. v. 05.06.2000, 1 $s 5/00 nn. w. N.), enthaken.
Tatsaehen zur Frage des ErlÖschens des Ftaftpflichtuersicherungsvertnages etellt das
Urtell aber nieht fest.

Der Inhalt der Eeweiswtirdigung legt vielmehr nahe, dass aus denr Umstand der Au-
ßerbetriebsseEung des Fahrzeuges arn 04.03 ,2g11auf eine fehlende Haftpflichtversi-
cherung zur Tatreit am 10.08.2CI11 gesehloseen wurde. Dieser Sehluss ist indes unzu-
lässig.
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Die - verwaltungsrechtliehe - AußerbetriehseEung des Fahzeuges richtet sich.nach

$ 14 Fä/, weleher allerdings keinerlei Regelung dahingehend enthält, dass durch die

verwaltungsreehtliehe Au ßefuetriebsetzung des Fahrzeuges ein Frlösehen'.des - pri-

vatrechtlichen - Versicherungsvertrages ftlr das Fahzeug folge: Zwar ist der Flalter

eines Fahzeuges verpfiichtet, dieses unvercliglich nacn $ 14 Abs. l FAl außer Be-

ffieb seüen zu lassen, wenn f{lr ein Fahrzeug, für das ein Kennzeichen zugeteilt ist,

keine dem FflichtversicherungsgeseE entspreehende Kraftfahrzeugtraffpflichtversic*re-

rung.besteht; eine Außerb,etriebseEung in diesern Sinne edolgrt durch die Zula+
sungsbehörde von Amts wegen, \rvenn sie dureh eine Anzeige des Versicherers nach
'$ 25 Abs. 1 FV,t oder auf andere Weisg erfährt, dass ftlr das Fahzeug keine dem

PflVG entsprechende Kraftfahzeughaftpfliehtversicherung besteht (vgl. $ 25 Abs. 3
und 4 S. 1 Fry). Das angefochteno Urtoilenthält indee keinerlei Fetstellungen dazu,

dass die Außerbetriebsetzung des Fahneuges naeh Maßgabe einer dieser Vorschrif-

ten erfolgte.

Aber selbst im Falle einer Außerbetriebssekung aufgrund sinen Mitteilung durch den

Vorsichorer nach $ 25 Abs. X S" 1 und 2 Fä/, wäre der Schluss auf dai Erlöschen des

Versicherungsvertragsverhältnisses ebenfalte nioht zu[ässig. Das Kammergcricht
(a.a.O.) hat hierzu - nqch ftir die alte Regelung des $ 29 c StWO - ausgeftthrt, die

Zulaosungsstelle könne aus den in der Anzeige enthaltenen Angehen im Allgemeinen

nicht srsehen, ob die AnzeigE zurecht erfolgrt sei; sie könne nur pr{lfen, ob db Anga-

ben in der Anzeige mit den in den arntllehen Unterlagen übereinstimmten und sich im

Falle von Unstimmigkeiten in dieser Ftinsieht um dercn Aufklärung bem{then. Flieraus

folgt aueh, dass * was die Urteilsgrtinde nicht elnnnal darNegen * eine etwaige Mitrei.

lung der Zeugin Berthold, nsoh ihren lnfsnnationen habe ain Versicherungsschuu

nicht mehr bestenden, keinen R{ickschhlss darauf zulässt, dass das Versicherungs-

verhältnis zur Tabeit nieht mehr beetand.

Melrnehr frihrt in der Regol die Außerbetriebsetzung eines Fahzeuges gerade nicht

zum Erlösehcn des Versichsrungsvertrages. Nach Numnner F1.1.1 AKB wird vielinehr

durch die Außerbetriebsetzung des vcrsieherton Fahzeuges der Vertrag nicht been-

det, jedenfails wenn das Fahueug zu einem, späteren Zeitpunkt wieder zugelassen

werden soll. Der Vgrtrag geht dann in eine beitragsfreie Ruhevarsicherung tiber, wenn

die Zulassungsbehörde die Außerbetriebsotrung dem Versichcrer mittellt, es sei denn,

€
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die Außerbetriebsekungsdauer beträgt wenigen als aryei Wochen oder der Versiehe-

rungsnehmer venlangt die uneingeschränkte Fortftlhrung des bisherigen Verciche-

rungssefiuEes (Nr" l-1.'!.2 *B): Der Ruheversieherungsschuk uenfasst aEreh die KFZ-

Haftpflichtversicherung (Nr. H.1.4 AKB). {war endet der Vertrag und damit aueh die ,

Ruhevelcicherung nach elner näher zu bastinnrnenden Anzahlvon ftffonaten naeh der
AußErbetriebsokung, ohne daes es eine Kündigung bedarf (Nr. F{.1.2 AKE}, dies ist

aber entspreehend der tlbenruiegend vercnde'ten Fassung der AKB meist erst nadt
18 Monaten der Fall (vgl. PrölsslMartin, wG,28. Auff., ${.1 AKB 2008 Rdnr. ,l). In den
Fällen des Besteheris einer Ruhevensieherung erfllllt das Führen des Fahuouges aber
den objektiven Tatbestand des $ 6 Abs. I PflVG gerade nicFrt (vgl. Bayerisehes Obers.
tes l-andesgerieht a.a.O., zitied nach junis Rdnr. 7:141.

Der Senat fJbensieht hierbei nieht, dass dic AKB pnivafiechüiehes V€rtragerecht und

als AGB naeh den $ 305 ff. BGB eu beurteilen sind; einbazogen werden dic Bedin-
gungsn in don Vertrag naeh den S$ 7 M/G, 30ä Abs. 2 BGE (vgl. Prölssrldartin a.a"O.

Vor A AKB 2008 Rdnr. 1). Das angefoehtene Urteil enthält indes keinerlei Ausfiührun-

gon dazu, dass die - in der Praxis üblbhe - Einbeziehung der AKB in den vorliegend

in Betracht zu ziehenden Vereicherungsvertrag gerade nicht erfolgüe. lrn übrigen ent-

hielte das Urteil auch selbst bei einer Nlchtgeltung der AKB keinerlel Ausführungen

dazu, aus welchen eonstlgen Gründen und auf weleher Rechtsgrundlage beruhend

der in Eetracht zu ziehends Versieherungbvertrag ansonsten erloecfion wäre.

Däs qngefoohtene Urteil war daher aufzuheb,en und die Sache zur neuen Verhardtung
und Entseheidung, auch {iber die Kseten der Revision, an eine andere Stmfabteilung

de Amtsgerichts Gießen - Sbafrielrter - zurliek zu rrerurreieen (SS 349 Abs. 4, g5g,

3544bs.2 StPc).

Dr. Neeselrodt Schneider


